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rl'ii.~, am,J?,~j~Jli 1"I?O 
der schriftlichen Lnfrage der Abge,ördneten zum Nationalrat 

KOLLER ünddeno~sen (ÖVP), Nr~ :205/~ vom 8. Juli 1970, be-

tr~fferid dieEinfuh~ voti Gesaprim; 

Anfr_age: 

1iJas'gedenl~en Sie zu tun, um die bisherigen Erleichte:r:un~en 

für clie'GrenzbevöU::erung in dieser Sache auch im Zukunft zu 

gewähI'leisten? '( , 

Ant'iiort: 

Nach § 26 Außenhandelsgesetz 1968, BGBL NI'. 31 LI', war bis 

30.6.1970 Ciie :einfuhr verschiedener 'i>aren, dai~uhter~uchV"on ' 

Pflan~ensGhutzmi tteln, nur zulässig, wenn außer'a.etrl Vorliegen! 
• • > ~ , :' ': .' ' ,,: • • • .' • • : : - : • 

der handelsrechtlichen Einfuhrbewilligung dem Zo llamt:ilcich~ :=1.:, 

gevriesQn wurde, daß ihre Inverkehrsetzung im Ibland'hicht ver~·i 

boten ist. Es galt allerdin~s für diese Fälle der (L1,: 11.'uBen-
.' " 

, ' , 

handelsge~,.etz, wonach untet' anderem die EinfuhrbevJilligt'ng·' 

niebt erforderlich ist, wenn die Einfuhr im Rahmender zwischeD,­

stgatlichen Vereinbarungen über den kleinen Grenzverkehr er- ' 

folgt. 
. ·.i .. ·:· 

Gemä.ß h 13 Abs..'1 Pflanzenschutz~esetz dürfen Pflanzen-
, , 

schutzm:ittel nur nach erfo'lf,ter Genehmigung durch de.s'-:;:Bundes-' 

ministerium für Land- und Forstwirtschaft im ltilandange:':' 

wandt werden. Voraussetzung der Genehmigung ist, <laß elie 

Gevlähr für die gleichbleibende chemische und physikalische 

Beschaffenheit geboten wird und daß die Bestimmungen der 

PfL:mzenschut zmi tte 1 verordnung hinsichtlich der' Bezeichnung, 

Aufmachung, Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisurig ein­

gehalteD; werden können. Es liegt auf der Hand, daß diesbe-

. .. .,:.. ", 

',' 
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zUglich keine Gewähr be:=:;teht, wenn es sich um zahlreiche 

KleinimpoT'te eines an und fi5_l' sich für die VervJendun::!~ in 

Jugo s lawien erzeugten und abgepacl::tcm Präparat es hande 1 t 0 

Die bis 30.6.1970 geltende TIegelung führte zu" der uner­

wünschten l~olge ~ daß ~jup;o8_la_'.viDches GesaDrim wohl in be­

stirmnten: Umfang nach Csterreich eingeführt, nicht aber irn 

Inland ungewendet Werden d~rfte. Dieser Zustand war umso 

unbefriedigender, als das im kleinen Grenzverkehr einge­

führte Gesaprim nach den vorliegenden Erfahruni:c~en auch außer­

halb der an Jugosla0ien anßre~z~~~~n-~ezi~k~~h~mNendet 
wurde. Nachteilige Folgen für die Erzeuger so~ic für die 

Verbraucher landwirtschaftlicher;:Srzeugnisse können aber nur 

dann mit gr0ßtm~glicher Sicherheit ausgeschlossen werden, 

welEl nur zugelassene Pflanzenschutzmittel , die auf Grund 

der Zulassung auch einer ständigen Kontrolle unterliegeh, 

zur Lm;rendun[2-; gelangen. 

Die ICflanzenschutzgesetz-Novelle 1970, EGBL NI' 0 181, die 

den mit 30.6.1970 hefristeten § 26 Außenhandelsgesetz hin­

sichtlich der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln abl~ste, 

hat aus diesen über.le!2:vngen die Einfuh-r'erlcichterungen im 

Rahmen des kleinen Grenzve~kchrs nicht übernolIlmen. Der zur 

Begutachtung versendete Entv,ilJ.rf Qer Novelle stand in diec3em 

?unkt mit dem späteren Gesetzesbescl1luß des I'Yationalrates 

voll intbereinstiInmung; VJeder im Begutachtungsverfahren noch 

bei der parlamentarischen Behandlung wurden hiezu von agra­

rischer 8~it8 Bedenken vorgebracht. 

Ich sehe mich sohin nicht in der IJage, Einfuhrerleichterungen 
- -

für ,jugoslavvisches Gesaprim in die ~,ege zu leiten. 

Wien, am 15. Juli 1970 

Der Bundesminister: 
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